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Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen, den Abschluß eines internationalen Übereinkommens zu

ferner Kenntnis nehmendvon den von allen Kernwaffen-
staaten abgegebenen einseitigen Erklärungen über ihre Politik
des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des Einsatzes von
Kernwaffen gegen Nichtkernwaffenstaaten,

in Anbetrachtder in der Abrüstungskonferenz und in der von Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unterstüt- dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon-
zeption, Die Generalversammlung,

sowie in Anbetrachtder größeren Bereitschaft zur Über-
windung der in früheren Jahren aufgetretenen Schwierigkeiten,

Kenntnis nehmendvon der Resolution 984 (1995) des
Sicherheitsrats vom 11. April 1995 und den dazu zum Aus-
druck gebrachten Auffassungen,

unter Hinweisauf ihre in früheren Jahren verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen
45/54 vom 4. Dezember 1990, 46/32 vom 6. Dezember 1991,
47/50 vom 9. Dezember 1992, 48/73 vom 16. Dezember 1993,
49/73 vom 15. Dezember 1994, 50/68 vom 12. Dezember sowie in Bekräftigungder Artikel III und IV des Vertrags
1995 und 51/43 vom 10. Dezember 1996, über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten

1. bekräftigtdie dringende Notwendigkeit, eine baldige
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oderunter Hinweisdarauf, daß alle Staaten verpflichtet sind, die
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen; Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betreffend

2. stellt mit Genugtuung fest, daß es in der Abrüstungs-
konferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den Gedan-
ken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An- in Bekräftigungvon Ziffer 80 des Schlußdokuments der
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch auf zehnten Sondertagung der Generalversammlung , worin es
die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Ent- heißt, daß zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
wicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Konzep- weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende interna-
tion gibt; tionale Verhandlungen im Geiste des Vertrags geführt werden

3. appelliertan alle Staaten, insbesondere an die Kern-
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen zu dieser
gemeinsame Konzeption und insbesondere über eine gemein- Frage und Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der
same Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines rechts- Generalversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf
verbindlichen internationalen Dokuments werden könnten; ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von den

4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati- in der Erkenntnis, daß die Verhütung eines Wettrüstens im
ven, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Überwindung internationale Sicherheit abwenden würde,
der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen;

5. empfiehlt außerdemder Abrüstungskonferenz, auch strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs-
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, einschließ-
baldige Einigung und den Abschluß wirksamer internationaler
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von

berücksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten
Vorschläge in Erwägung zu ziehen;

6. beschließt, den Punkt "Abschluß wirksamer interna-
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes
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52/37. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum

in Anerkennungdes gemeinsamen Interesses der gesamten
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums
zu friedlichen Zwecken,

erneut erklärend, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken
dient und zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne
Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Entwicklungsstandes durchgeführt wird,

bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließ-
lich des Mondes und anderer Himmelskörper ,20

die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren interna-
tionalen Beziehungen, einschließlich ihrer Weltraumaktivitä-
ten, einzuhalten,

21

sollten,

Empfehlungen, die den zuständigen Organen der Vereinten
Nationen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wurden,

unter Hervorhebungder überragenden Bedeutung der

Resolution 2222 (XXI), Anlage.20

Resolution S-10/2.21
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lich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden Rechts- 1.bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
ordnung betreffend die Nutzung des Weltraums, Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit-

die Auffassung vertretend, daß eine breite Teilnahme an der
auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer
größeren Wirksamkeit beitragen könnte,

feststellend, daß der Ad-hoc-Ausschuß zur Verhütung eines Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten;
Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der von ihm
seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternommenen Bemü-
hungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung seiner
Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung verschiedener
Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschläge sowie
künftiger Initiativen betreffend die Verhütung eines Wet-
trüstens im Weltraum fortgesetzt hat und daß dies zu einem22

besseren Verständnis einer Reihe von Problemen und zu einem
klareren Bild der verschiedenen Standpunkte beigetragen hat,

sowie feststellend, daß während der Tagung 1997 in der ist, die bestehenden bilateralen und multilateralen Überein-
Abrüstungskonferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen künfte strikt einzuhalten;
die Wiedereinsetzung des Ad-hoc-Ausschusses bestanden,
vorbehaltlich der erneuten Überprüfung des in dem Beschluß
der Abrüstungskonferenz vom 13. Februar 1992 enthaltenen23

Mandats,

hervorhebend, daß bilaterale und multilaterale Anstrengun-
gen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, daß diese
Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnissen
führen,

davon überzeugt, daß im Hinblick auf die Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum, namentlich die Stationierung von
Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Erreichung 5.erklärt erneut, daß die Abrüstungskonferenz als das
wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multilateraler einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen die
Übereinkünfte geprüft werden sollten, Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenenfalls

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren
Informationsstands der internationalen Gemeinschaft erhöht, 6.bittetdie Abrüstungskonferenz, das in ihrem Beschluß

in diesem Zusammenhangunter Hinweisauf ihre früheren
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und 48/74 A
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die
Wichtigkeit vertrauenbildender Maßnahmen als Mittel zur 7.anerkenntin dieser Hinsicht die wachsende Überein-
Erreichung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im stimmung in bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur
Weltraum bekräftigt hat, Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit

im Bewußtseinder Vorteile von vertrauen- und sicherheit-
bildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet, 8.fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durch-

in der Erwägung, daß Verhandlungen zum Abschluß einer
oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum nach wie vor die Hauptaufgabe
des Ad-hoc-Ausschusses sind und daß die konkreten Vor-
schläge betreffend vertrauenbildende Maßnahmen einen
integrierenden Bestandteil derartiger Übereinkünfte bilden 9.beschließt, den Punkt "Verhütung eines Wettrüstens
könnten, im Weltraum" in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-

schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag über
die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper ihren Beitrag zur20

2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
festgestellt wird, daß die auf den Weltraum anwendbare
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum bietet, daß diese Rechts-
ordnung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines
Wettrüstens in diesem Umweltbereich spielt, daß es er-
forderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu
stärken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und daß es wichtig

3. betont, daß zur Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen Verifika-
tionsbestimmungen notwendig sind;

4. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit
größeren Fähigkeiten zur Raumfahrt,auf, aktiv zur Verwirk-
lichung des Ziels der friedlichen Nutzung des Weltraums und
der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen und
im Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit sowie der Förderung der internationalen
Zusammenarbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den
bestehenden Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderläuft;

mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt;

vom 13. Februar 1992 enthaltene Mandat erneut zu prüfen,23

um es nach Bedarf zu aktualisieren, damit der Ad-hoc-Aus-
schuß während der Tagung 1998 der Abrüstungskonferenz
wieder eingesetzt werden kann;

bei der friedlichen Nutzung des Weltraums;

führen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung
solcher Tätigkeiten interessiert sind,nachdrücklich auf, die
Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilateraler
oder multilateraler Verhandlungen über diese Angelegenheit
unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleichtern;

fünfzigsten Tagung aufzunehmen.
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Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste22

Tagung, Beilage 27 (A/49/27), Abschnitt III.D (Ziffer 5 des zitierten Textes).
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